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TERRASSEN-RESTAURANT

Warme Küche

Geöffnet von 920 Uhr (sonntags 820 Uhr)
Fahren Sie ab Römerhof mit Dolderbahn und
Autobus direkt ins Wellenbad

Momoll das gab en Schprutz

Gesucht eine rüstige und
selbständige

Haushälterin
zu 2 Pferden auf kleinen
Landw.-Betrieb. Eint.fi+*

Da muß ja ein Gaul
lachen

Sehnte forirrjäljrcnb

Storknen
Polizei, Polizei

Sdhützengesellschaft Wiedikon

ir. Das Geschehen in unserer Gesellschaft richtet

sich immer mehr auf zwei Punkte ein. Da ist
einmal der große Schützen-Ausmarchet von
Lausanne, und dann sind es die Konkurrenzen um
die Schweizerische Gruppenmeisterschaft, die dieses
Jahr unter dem beschleunigten Verfahren, wie die
Jursiten sagen, durchgeführt wird.

Es lebe die Jursi-Prudenz

21uö yccemiaö (Jotfyelfe tz\)tx\

©ogor fein äußeres leben tft nicht ohne Ontereffe. «Sproß öes alten Bernbutger=
gefd)led)t3 öer Bi'iyus, fam er >m 4. «Dftober 1797 in iTUirten jur VUelt. (Ein paar
iTtonate alt erlebt er 6en Untergang 6es alten Bern, lieht fremöe 6o(6aten einbringen
ins oäterüche Pfarrhaus unö fn'egt öabei einen lüutonfall.

den er sofort in einer Novelle schildert!

Golden Hawk
(Robin Hood der Meere)
Abenteuerfilm in Technicolor. Rhon-
da Fleming, Sterling Hayden.

Lunchjustiz in Kansas
(Woman they almost lvnched),

Hospes-Jury in Kansas!

Wir suchen tüchtigen, »rheitsfreudigen,
jungen Mann als (54599

Packer und Magaziner
Bei Eignung Auabildung in der
Fabrikation von Schaufensterfiguren möglich.

(KünPtlieher Geschmack Voraus*
Fetzung.) Eintritt. n».<*h TTphpr-flinL-"-¦-
Natürlicher Geschmack - abgelehnt

Der MVD-Mordversuch in Frankreich a. M.
« Bagages a main *

Die. Gräfin Dubarry aber geht in die Verbannung, aus der sie erst viele Jahre später
nach Paris zurückkehren wird, um das Schafott zu besteigen.

Vom Reisebureau schlecht beraten oder von der Grammatik

1268990} Leistungsfähiges Atelier für feine
Herren- und Damengarderobe sucht auf
Anfang September d. J.

12 Reisevertreter
zum Besuche der Privatkundschaft.
Verlangt wird mehrjährige Tätigkeit in dieser
Branche,, nachweisbarer Umsatz, gute
Präsentation, redegewandt und beseelt vom
Willen, Geld zu verdienen. Ohne Erfüllung
obiger Fähigkeiten. Anmeldung unnütz.

Die letzt erwähnte Fähigkeit ist weit
verbreitet

Namen für Züge. Die SBB teilen mit: Das
Preisgericht des SBB-Bettbewerbes «Wir suchen
Namen für Züge» ist unter dem Vorsitz von
Professor Dr. ©sÖ^S&s, St.Gallen. am 14. Juli
in Luzern zusammengetreten, um aus über
80 000 eingegangenen und zum Teil recht
originellen Namensvorschlägen eine Reihe geeigneter

Bezeichnungen auszuwählen

Das Preisgericht ruhe sanft!

Der feine
Aperitif

über 30 ausgesuchte

Alpen-Krautlein bilden

das feine Aroma.

KINOSCHI SÖHNE

A6. DAVOS

SBlt 1860

Kultivierte
Pfeifenraucher
sind hell begeistert
vom «Fleur d'Orient»,

einem Luxus-Tabak, geschaffen

von Burrus. Das Paket
kostet nur 85 Cts. Jeder Zug
ein Genuss.

Wildschutz;
Verbot der Jagd, des Wilderns

der Hunde usw.
Das Gebiet der Stadt Zürich ist durch

Beschluss des Grossen Stadtrates vom 2.
Oktober 1929 als Wildschutzgebiet erklärt
worden. (100067b

Im Gebiete der Stadt Zürich ist daher
verboten:
a) zu jagen,
b) sfchusswaffen zu tragen.
c) Wild heranzulocken oder herauszujagen,

oder dies zu versuchen, oder zu diesem
Zwecke Salzlecken anzulegen,

d) Hunde vorsatzlich oder fahrlässig jagen
oder wildern zu lassen, insbesondere
auch zur Nachtzeit.
Was für Häsli müend ächt da i Züri

bschützt wärde

Yür den Verkauf eines absolut
neuartigen Haushautungs - Apparates
durch Saalvorführungen «"»rden

noch 2 bis 3

Demonstrations-
Verkäufer

Damit die Hausfrau bequem
aus der Haut fahren kann

Bezugsquellennachweis durch: Brauerei Uster
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